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v Bekanntmachung der Stubnitzhaus Sassnitz GmbH 

– Jahresabschluss 2003  
v   Beschlüsse   der   Stadtvertretung  und des Hauptaus-   
      schusses    

  
v  v  v

Jahresabschluss 2003 Stubnitzhaus Sassnitz GmbH, 
zukünftig Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Sassnitz gemeinnützige GmbH 

 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2003 der Stubnitzhaus Sassnitz GmbH ist erfolgt. 
 
Der Jahresabschlussbericht und der Lagebericht 2003 werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung an 14 Tage in den Geschäftsräumen der Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Sassnitz gemeinnützige 
GmbH, Stubbenkammer 2 in 18546 Sassnitz öffentlich ausgelegt. 
 
Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der Stubnitzhaus Sassnitz GmbH wurden Entlastung erteilt. 
 
gez. Ulf Steiner 
Geschäftsführer  

v  v  v 
 
Im öffentlichen Teil der 5. Sitzung am 6. September 
2004 fasste die Stadtvertretung folgende Beschlüsse: 
 
Beschlussvorlage Nr. 63-05/04 STV „Beschluss über 
die Benennung eines Verwaltungsangestellten als 
Vertreter der Stadt für die Versammlung des 
Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste 
der e.dis“ 
Die Stadtvertretung beschließt, dass die Interessen der 
Stadt Sassnitz im Kommunalen Anteilseignerverband 
Ostseeküste e.dis durch Herrn Uwe Dalski vertreten 
werden. 
 
Beschlussvorlage Nr. 64-05/04 STV „Wahl des 
Schaubeauftragten  der  Stadt   Sassnitz  für  den 
Wasser- und Bodenverband Rügen“ 
1. Herr Fritz Schröder, Weddingstraße 16 in 18546 
Sassnitz, wird zur Wahl des Schaubeauftragten für den 
Schaubezirk 2 (Jasmund mit Sassnitz) des Wasser- und 
Bodenverbandes „Rügen“ vorgeschlagen. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wahlvorschlag 
dem Wasser- und Bodenverband „Rügen“ bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen. 

Beschlussvorlage Nr. 65-05/04 STV - Überplanmäßige 
Ausgabe zur Finanzierung der Kindertagesstätte       
‚8. März’“ 
Die Stadt stellt ihr Einvernehmen zu dem zwischen dem 
Landkreis Rügen und der ev. Kirchengemeinde 
geschlossenen  Leistungsvertrag  her  und  begrenzt die- 
ses Einvernehmen bis auf den 31.12.2004. 
 
Beschlussvorlage Nr. 66-05/04 STV „Finanzierung der 
Kindertagesstätten der Volkssolidarität“ 
Die Stadt stellt ihr Einvernehmen zu den Vereinbarungen 
mit der Volkssolidarität für den Zeitraum vom 01. August 
2004 bis 31. Dezember 2004 her. 
Rechtzeitig zum 01. Januar 2005 sind neue Leis-
tungsvertäge mit der Volkssolidarität zu vereinbaren. 

v 
Im nichtöffentlichen Teil der 5. Sitzung am 6. Septem-
ber 2004 fasste die Stadtvertretung folgende 
Beschlüsse: 
 
Beschlussvorlage Nr. 47-05/04 STV „Beschluss zur 
Einleitung  eines Grenzregelungsverfahrens  nach  § 
80 ff BauGB für das Grundstück ‚Bachpromenade 6’“ 
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1. Die GSOM als Sanierungsträger wird beauftragt, das 
Grenzregelungsverfahren nach § 80 ff BauGB durch-
zuführen. 
2. Das Ergebnis der Grenzregelung ist der Stadtver-
tretung gemäß § 82 BauGB zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 
Beschlussvorlage Nr. 49-05/04 STV „Städtebaulicher 
Vertrag zwischen der Stadt Sassnitz und der LIDL-
Dienstleistung GmbH & Co. KG, Kremmen, zur 
Ausarbeitung von Planunterlagen für die Änderung 
des B-Planes Nr. 13 ‚Gutshof Lancken’“ 
1. Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages zur 
Ausarbeitung der städtebaulichen Planunterlagen für die 
Änderung des B-Planes Nr. 13 „Gutshof Lancken“ wird 
bestätigt. 
2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den städte-
baulichen Vertrag mit der Lidl-Dienstleistung GmbH & Co. 
KG, Kremmen, zu unterzeichnen. 

v 
Der Hauptausschuss der Stadtvertretung fasste in 
seiner Sitzung am 4. Oktober 2004 folgenden 
Beschluss: 
 
Beschlussvorlage Nr. 74-06/04 HA „Überplanmäßige 
Ausgabe zur weiteren Betreibung des Kinder- und 
Jugendfreizeitzentrums“ 
Zur Betreuung der Kinder und Jugendlichen sind zwei 
vollbeschäftigte Arbeitskräfte und ein geringfügig 
Beschäftigter nötig. 
Die Stadt stellt dem Verein einmalig einen Zuschuss in 
Höhe von 4 T€ zur Verfügung, um den gestiegenen 
Finanzaufwand abzudecken.  

v 
Im öffentlichen Teil der Sitzung am 5. Juli 2004 fasste 
die Stadtvertretung folgende Beschlüsse: 
 
Beschlussvorlage Nr. 51-05/04 STV „14. Änderungs-
satzung zur Hauptsatzung der Stadt Sassnitz“ 
Die Stadtvertretung beschließt die rechtsverbindlichen 
Festsetzungen durch die 14. Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung. 
Nach Anzeige bei der Kommunalaufsicht erfolgte die öf-
fentliche Bekanntmachung der 14. Änderungssatzung im 
Stadtanzeiger 16/ 2004. 
 
Beschlussvorlage Nr. 52-05/04 STV „3. Änderungsbe-
schluss zur Geschäftsordnung der Stadtvertretung 
Sassnitz“ 
In § 6 Abs. 1 wird hinter Buchstabe h) neu eingefügt: 
„i) Mitteilungen des Bürgermeisters und Anfragen im nicht-
öffentlichen Teil.“ 
Somit wird alt i) jetzt neu j). 

v 
Im öffentlichen Teil der 6. Sitzung am 25. Oktober 2004 
fasste die Stadtvertretung folgende Beschlüsse: 
 
Beschlussvorlage Nr. 67-06/04 STV „Abwägungs- und     
Satzungsbeschluss B-Plan Nr. 8 ‚Kurgebiet Dwasie-
den’“ 
1.    Der   B-Plan  wird  dahingehend   geändert,  dass  im         

Schutzbereich des neu aufgefundenen Bodendenkmals 
keine überbaubare Fläche ausgewiesen wird. 
 
2. Der so geänderte B-Plan Nr. 8 „Kurgebiet Dwasieden“ 
für das Gebiet begrenzt westlich durch den Dwasiedener 
Wald, nordwestlich durch den Sportplatz, nordöstlich 
durch die Straße der Jugend und südlich durch die Ost-
see, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und Text 
(Teil B) wird als Satzung beschlossen. 
3. Die Begründung zum Bebauungsplan wird gebilligt. 
 
Beschlussvorlage Nr. 68-06/04 STV „1. Änderung zum 
B-Plan Nr. 8 ‚Kurgebiet Dwasieden’ – Aufstellungsbe-
schluss“ 
1. Die Stadtvertretung stimmt einer Änderung des B-Pla-
nes zur Vorbereitung der Realisierung eines Gesundheits-
resorts auf der Grundlage des vorliegenden Vorentwurfs 
zu. 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen 
Schritte dazu einzuleiten. 
 
Beschlussvorlage Nr. 70-06/04 STV „Beschluss über 
den 1. Nachtragshaushalt 2004“ 
Auf der Grundlage der im 1. Nachtragshaushaltsplan vor-
genommenen Veränderungen von Haushaltsansätzen 
wurden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen/ 
Ausgaben jeweils um 413,5 T€ erhöht; es ist ein 
Haushaltsansatz von 10.433,2 T€ festgesetzt worden. 
Durch die Neuaufnahme von Investitionsmaßnahmen im 
Vermögenshaushalt wurden die Einnahmen/ Ausgaben 
um jeweils 12.490,2 T€ erhöht und betragen nunmehr 
26.436,5 T€. 
Der Gesamtbetrag der Kredite veränderte sich von 
2.175,8 T€ auf 2.504,3 T€. 
Die Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung wurde 
um 328,5 T€ auf 2.504,3 T€ erhöht. 
Die ausgewiesene Höhe der Verpflichtungsermächtigung  
- 0 T€ - und der ausgewiesene Kassenkredit in Höhe von 
920,0 T€ sind nicht verändert worden. 
Nach Anzeige bei der Fachaufsicht erfolgte die öffentliche 
Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung im 
Stadtanzeiger 17/ 2004.   
 
Beschlussvorlage Nr. 75-06/04 STV „4. Änderungsbe-
schluss zur Geschäftsordnung der Stadtvertretung 
Sassnitz“ 
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt 
werden sollen, müssen dem Vorsitzenden der 
Stadtvertretung spätestens am Vortag der Festsetzung 
der Tagesordnung zur Stadtvertretersitzung in schriftlicher 
Form vorgelegt werden. 
 
Beschlussvorlage Nr. 76-06/04 STV „Abberufung des 
stellvertretenden Wehrführers, Kamerad Torsten 
Knaak, aus dem Ehrenbeamtenverhältnis gemäß § 12 
Abs. 6 Satz 1 BrSchG vom 03.05.2002“ 
Die Stadtvertretung stimmt der Abberufung des stellvertre-
tenden Wehrführers Kamerad Torsten Knaak zu. 
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